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4 1 3 . Bundesgesetz: Leistung eines zusätzlichen Beitrages zum Internationalen Fonds für landwirtschaftli-
che Entwicklung (IFAD)
(NR: GP XVI RV 935 AB 957 S. 142.)

4 1 4 . Verordnung: Bemessung und Pauschalierung einer Gefahrenzulage für Beamte im Gefangenenauf-
sichtsdienst und für Erzieher an Justizanstalten

4 1 5 . Verordnung: Pauschalierung einer Gefahrenzulage
4 1 6 . Verordnung: Bemessung und Pauschalierung einer Gefahrenzulage für Beamte des Zollwachdien-

stes

413. Bundesgesetz vom 16. Mai 1986 über die
Leistung eines zusätzlichen Beitrages zum
Internationalen Fonds für landwirtschaftliche

Entwicklung (IFAD)

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. (1) Die Republik Österreich leistet zum
Internationalen Fonds für landwirtschaftliche Ent-
wicklung einen zusätzlichen Beitrag in Höhe von
76 795 758 Schilling.

(2) Der Bundespräsident oder ein von ihm hiezu
bevollmächtigter Vertreter wird ermächtigt,
namens der Republik Österreich dem Internationa-
len Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung
gegenüber eine Verpflichtungserklärung zur Lei-
stung eines zusätzlichen Beitrages in der unter
Abs. 1 genannten Höhe abzugeben.

(3) Die Vorsorge für die finanzielle Bedeckung
trifft der Bundesminister für Finanzen.

§ 2. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für Finanzen betraut.

Waldheim

Vranitzky

414. Verordnung des Bundesministers für
Justiz vom 10. Juli 1986 über die Bemessung
und Pauschalierung einer Gefahrenzulage für
Beamte im Gefangenenaufsichtsdienst und für

Erzieher an Justizanstalten

Auf Grund des § 19 b in Verbindung mit § 15
Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54, in
der Fassung der 24. Gehaltsgesetz-Novelle, BGBl.
Nr. 214/1972, wird mit Zustimmung des Bundes-
ministers im Bundeskanzleramt und des Bundesmi-
nisters für Finanzen verordnet:

§ 1. Eine Gefahrenzulage gebührt:
1. Justizwachebeamten und Erziehern an Justiz-

anstalten für Tätigkeiten im unmittelbaren
Gefangenenaufsichtsdienst und

2. Beamten des höheren Dienstes an Justizan-
stalten für dienstliche Tätigkeiten im leiten-
den Vollzugsdienst.

§ 2. Die Gefahrenzulage beträgt monatlich für
die im Dienstplan vorgeschriebenen Stunden:

1. für Beamte des höheren Dienstes, für Justiz-
wachebeamte und Erzieher, die ständig im
Bereich der Justizanstalten, ausgenommen an
der Justizwachschule, Dienst versehen,
9,53 vH,

2. für alle übrigen Beamten, ausgenommen Teil-
nehmer der kursmäßigen Grundausbildungs-
lehrgänge an der Justizwachschule, 6,35 vH
des Gehaltes (einschließlich allfälliger Teue-
rungszulagen) der Gehaltsstufe 2 der Dienst-
klasse V der Beamten der Allgemeinen Ver-
waltung.

§ 3. Für die außerhalb des Dienstplanes erbrach-
ten Dienstleistungen im Kontakt mit Anstaltsinsas-
sen beträgt die Gefahrenzulage für jede Stunde
1 vT des Gehaltes (einschließlich allfälliger Teue-
rungszulagen) der Gehaltsstufe 2 der Dienst-
klasse V der Beamten der Allgemeinen Verwaltung.
Für Bruchteile von Stunden gebührt der verhältnis-
mäßige Teil der Gefahrenzulage.

§ 4. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. Juni 1986
in Kraft.

(2) Die Verordnung des Bundesministers für
Justiz vom 4. Mai 1973, BGBl. Nr. 228, über die
Bemessung und Pauschalierung einer Gefahrenzu-
lage für Beamte im Gefangenenaufsichtsdienst und
für Jugenderzieher an Justizanstalten tritt mit
Ablauf des 31. Mai 1986 außer Kraft.

Ofner
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415. Verordnung des Bundesministers für
Inneres vom 11. Juli 1986 über die Pauschalie-

rung einer Gefahrenzulage

Auf Grund des § 19 b in Verbindung mit § 15
Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54, in
der derzeit geltenden Fassung wird mit Zustim-
mung des Bundesministers im Bundeskanzleramt
und des Bundesministers für Finanzen verordnet:

§ 1. Den Beamten des rechtskundigen Dienstes
bei den Sicherheitsdirektionen und Bundespolizei-
direktionen und den Wachebeamten gebührt für
dienstliche Tätigkeiten im Exekutivdienst eine
Gefahrenzulage.

§ 2. Die Gefahrenzulage beträgt monatlich für
die im Dienstplan vorgeschriebenen Dienststunden:

1. für Beamte des Sicherheitswach-
dienstes und des Gendarmerie-
dienstes, denen eine Außen-
dienstverrichtung von zwei Drit-
teln der Dienstleistung vorge-
schrieben ist, sowie jenen Krimi-
nalbeamten und Gendarmeriebe-
amten bei den Kriminalabteilun-
gen der Verwendungsgruppen
W 2 und W 3, die nach der Art
ihrer Verwendung grundsätzlich
zur regelmäßigen Versehung
exekutiven Außendienstes heran-
gezogen werden 10,48%

2. für Wachkommandanten, Gen-
darmeriepostenkommandanten,
Kommandanten der Außenstel-
len der Gendarmerieposten, Kri-
minalabteilungen und Verkehrs-
abteilungen, Bezirksgendarme-
riekommandanten und die Stell-
vertreter dieser Beamten, sowie
die als Wachhabende den Wach-
zimmern zugewiesenen Wache-
beamten, weiters für alle Wache-
beamten, die zumindest die
Hälfte der Plandienstzeit im
exekutiven Außendienst verbrin-
gen 7,94%

3. für rechtskundige Beamte 6,51%
4. für alle übrigen exekutivdienstfä-

higen Wachebeamten 6,35%
des Gehaltes (einschließlich allfälliger Teuerungs-
zulagen) der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V der
Beamten der Allgemeinen Verwaltung.

§ 3. Für die außerhalb des Dienstplanes im
exekutiven Außendienst erbrachten Dienstleistun-
gen beträgt die Gefahrenzulage für jede Stunde der
im exekutiven Außendienst verbrachten Zeiten 1 vT
des Gehaltes (einschließlich allfälliger Teuerungs-
zulagen) der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V der
Beamten der Allgemeinen Verwaltung. Für Bruch-
teile von Stunden gebührt hiebei der verhältnismä-
ßige Teil der Gefahrenzulage.

§ 4. (1) Die Verordnung tritt am 1. Juni 1986 in
Kraft.

(2) Die Verordnung des Bundesministers für
Inneres vom 19. März 1973, BGBl. Nr. 208, tritt
mit Ablauf des 31. Mai 1986 außer Kraft.

Blecha

416. Verordnung des Bundesministers für
Finanzen vom 22. Juli 1986 über die Bemes-
sung und Pauschalierung einer Gefahrenzulage

für Beamte des Zollwachdienstes

Auf Grund des § 19 b in Verbindung mit § 15
Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54, in
der derzeit geltenden Fassung, wird mit Zustim-
mung des Bundesministers im Bundeskanzleramt
verordnet:

§ 1. Den Beamten des Zollwachdienstes gebührt
für dienstliche Tätigkeiten im Exekutivdienst eine
Gefahrenzulage.

§ 2. Die Gefahrenzulage beträgt monatlich für
die im Dienstplan vorgeschriebenen Stunden

1. für Zollwachebeamte, die tatsächlich
a) im Grenzstreif- und Vorpaßdienst ver-

wendet werden,
b) sowohl zum Grenzstreif- und Vorpaß-

dienst als auch zu Dienstverrichtungen bei
Grenzzollämtern herangezogen werden,

c) im Überwachungs- und Abfertigungs-
dienst in den Zollfreizonen tätig sind,

d) im zollstrafrechtlichen Erhebungsdienst
(Abteilung für Strafsachen) tätig sind
oder

e) dauernd oder vorübergehend zu Dienstlei-
stungen bei Grenzzollämtern herangezo-
gen werden,

10,48 vH,

2. für Zollwachebeamte, die nicht unter Z 1
erfaßt sind und im Fahrdienst oder Funk-
dienst (Betriebs- sowie Wartungs- und Repa-
raturdienst) der Zollwache verwendet werden
oder sich in praktischer Ausbildung an der
Diensthundeschule oder Hochgebirgsschule
befinden,

7,94 vH und

3. für exekutivdienstfähige Zollwachebeamte,
die am Amtsplatz eines Innerlandszollamtes
oder im Zollaufsichts- und Erhebungsdienst
verwendet werden oder Dienst in Zollagern
versehen oder sonst für dienstliche Tätigkei-
ten im Exekutivdienst in Betracht kommen
und nicht in Z 1 und 2 erfaßt sind,
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6,35 vH

des Gehaltes (einschließlich allfälliger Teuerungs-
zulagen) der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V der
Beamten der Allgemeinen Verwaltung.

§ 3. Für die außerhalb des Dienstplans im Exeku-
tivdienst erbrachten Dienstleistungen beträgt die
Gefahrenzulage für jede der Berechnung zugrunde
zu legende Stunde 1 vT des Gehaltes (einschließ-
lich allfälliger Teuerungszulagen) der Gehalts-
stufe 2 der Dienstklasse V der Beamten der Allge-
meinen Verwaltung. Bruchteile von Stunden, die
sich bei der Abrechnung ergeben, sind bei einem
Ausmaß von mehr als 30 Minuten als volle Stunden
zu berücksichtigen, Bruchteile bis zu 30 Minuten
bleiben unberücksichtigt. Der Berechnung sind für
die

a) in § 2 Z 1 genannten Dienstleistungen 66 vH
und

b) in § 2 Z 2 genannten Dienstleistungen 50 vH
der außerhalb des Dienstplans im Exekutivdienst
erbrachten Stunden zugrunde zu legen.

§ 4. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. Juni 1986
in Kraft.

(2) Die Verordnung des Bundesministers für
Finanzen vom 24. April 1973, BGBl. Nr. 255/1973,
über die Bemessung und Pauschalierung einer
Gefahrenzulage für Beamte des Zollwachdienstes
tritt mit Ablauf des 31. Mai 1986 außer Kraft.

Lacina



2464


